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Verbindliche Maßnahmen zum Infektionsschutz 

 
Vor dem Lehrgang: 
 
An/Abreise planen: Bitte Fahrgemeinschaften bilden und bei mehreren Personen in einem Auto => 
Maskenpflicht je nach tageaktueller Vorschrift 

 Wer mit dem Auto nicht kommen kann, bitte Zug => Sparpreis (mit 10€ Stornierung Tag vor 
Abreise)/Flexpreis und kein SUPERSPARPREIS buchen (wegen Stornierung und Umbuchung).  

 Wer mit dem Auto kommt, kann maximal €130 Fahrkosten abrechnen 

 Bei Kosten für die Anreise, die €130 übersteigen, muss bei der jeweiligen Sachbearbeiterin eine 
Ausnahmegenehmigung eingeholt werden 

 
Abfrage des Impfstatus 
In einigen Bundesländern gilt die 2G Regeln, das muss von den Sportschulen/Hotels etc. beachtet werden. 
Es werden dort keine PCR Tests akzeptiert. 
 
Daher bitten wir ab jetzt darum, bei der Rückmeldung zum Lehrgang euren Impfstatus anzugeben. Die Angaben 
dazu sind freiwillig. 
 
Ihr werdet bei der Einladung darüber informiert, ob die 2G oder 3G Regel am Lehrgangsort gilt 
Daher: Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann dann nicht am Lehrgang teilenehmen, wenn am Lehrgangort die 
2G Regel gilt. Ungeimpfte und Nichtgenesene: Bitte nicht zu Lehrgängen anreisen, bei denen ihr geimpft oder 
genesen sein müsst. Bitte abmelden! 
 
Dazu kommen die Regeln, die am Lehrgangsort/Sportstätten/Sportschulen herrschen und die wir beachten 
müssen. Sie werden allen rechtzeitig mitgeteilt. 
 

Maßnahmen vor Ort 
 
Wenn die 3G Regel gilt, dann erfolgt vor Ort ein einmaliger Selbsttest unter Aufsicht (Fachwart oder med. 
Betreuung) bei Allen damit die Ungeimpften nicht angesteckt werden können. Geimpfte und Genesene können 
weiterhin Überträger sein. 

→ NEGATIV: Teilnahme möglich 

→ POSITIV: sofortige Quarantäne und PCR Test beim örtlichen Testzentrum, bei erneuten positiven Test 
konsequente Quarantäne und Organisation der Abholung (privat bzw. Abholung, KEIN ÖPVN (BUS/ZUG), keine 
Kostenübernahme für Abholung) 

Vor Ort: 
Es gelten immer die Infektionsschutzregeln des Lehrgangsortes/Hotels/Sportschule bzw. die Grundverordnung 
des jeweiligen Bundeslandes 
Ansonsten die Grundregeln wie folgt: 

- Maske tragen (FFP2 Maske oder OP-Maske) 

- Abstand konsequent einhalten  

- Hygieneregeln einhalten 


